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Ahrensburg 

Zukunft der VHS - VHS 2020 

Wichtiger Baustein:  
 

Das Förderzentrum 

Legasthenie und Dyskalkulie 
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Anlage zu TOP 10.1 



2 

Ahrensburg 

LRS – was bedeutet das?  

eine isolierte Teilleistungsschwäche im Lesen und / oder 

Rechtschreiben bei gleichzeitig durchschnittlicher bis 

überdurchschnittlicher Allgemeinbegabung 

Genetische Ursachen: veränderte Reizverarbeitung im Gehirn 

Betroffen sind ca. 5 bis 7% der Bevölkerung 

 
 
Erworbene Schwäche: psychische, neurologische Erkrankungen, 

auditive, visuelle und motorische Probleme (reversibel) 

 

 
Erlass der schleswig-holsteinischen Landesregierung vom 1. August 2013 
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Ahrensburg 

Dyskalkulie 

Teilleistungsschwäche im elementaren Rechnen bei gleichzeitig 

durchschnittlicher oder überdurchschnittlicher Allgemeinbegabung. 

  

Charakteristisch: „zählendes Rechnen“, die Unfähigkeit, die Grundrechenarten 

zu automatisieren.  

  

Unverständnis für Mengen, Teilmengen und Größenordnungen. 

  

Schwierigkeit, das Einmaleins dauerhaft zu erlernen und mathematische 

Ausdrücke zu verstehen. 

Ursachen sind vergleichbar mit denen der Legasthenie 

Betroffen sind ca. 5 bis 7% der Weltbevölkerung 

 

Erlass der schleswig-holsteinischen Landesregierung vom 1. August 2012 
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Ahrensburg 

Förderzentrum Entwicklung 

1971 Start der ersten LRS-Kurse 

1984 Einrichtung einer 30-Stunden Stelle 

1991 Aufstockung auf Vollzeit (2 x 19,5) 

2006 Start mit Dyskalkulie-Kursen 

2008 Reduzierung auf 19,5-Stunden Stelle (Rente) 

2020 kw? 

 

Organisation und Unterricht durch VHS-Pädagogin 

aktuell (2018) unterrichten weitere 5 Fachkräfte (Honorar) 111 Kinder 

in 32 Gruppen  mit 1240 Unterrichtsstunden 
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Ahrensburg 

Konzeption 

• Elternberatungswoche         

• Kindertestwoche 

• Auswertung aller Unterlagen und Elterngespräche 

• Kurszusammenstellung            

• Beginn der Jahreskurse im Frühjahr       

• Abschlussgespräche mit den Eltern 

      

• Telefonsprechstunde LRS/Dyskalkulie (ganzjährig)     

• Elternberatungen und Kindertestungen (ganzjährig)     

• Informationsabende LRS/Dyskalkulie (einmal pro Semester)   

  

 

• unabhängige und fachlich fundierte Beratung von Eltern und Betroffenen. 

auf der Basis  von Erfahrung 
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Ahrensburg 

Warum an der VHS? 

• Kleingruppenarbeit 

• ein geschützter Raum schafft andere Motivation 

• Anti-Mobbing-Prophylaxe 

• fördert und verbessert Selbststeuerung, Konzentrations- und Merkfähigkeit 

• individuelle Förderung durch äußerst erfahrene Lerntherapeutinnen 

• kein Lehrplandruck 

• die Kinder sehen, dass sie mit ihrer Problematik nicht allein sind, erleben 

aber nicht den Konkurrenzdruck aus der Schule, unterstützen sich 

gegenseitig und lernen voneinander („Teamgeist“),  

• sie lernen mit den Schwierigkeiten souveräner umzugehen und fühlen sich 

nicht mehr als Versager, dadurch entwickelt sich Selbstwertgefühl 

• Begleitung durch kontinuierliche, intensive Elternarbeit  
 

… das sind Lernbedingungen,  

die Schule nicht herstellen kann. 
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Ahrensburg 

Förderzentrum 

Kooperation:  

  mit den Schulen  

  

  mit den Kinder- und Fachärzten 

  

  mit Pädagogen anderer Fördereinrichtungen 

  

  mit Behörden (z.B. bei Fragen der Kostenübernahme) 

  

Beratung und Fortbildung von Lehrkräften und Pädagogen 

  

 

Kooperation und Vernetzung  in der Stadt und der Region 
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Ahrensburg 

Lasst Zahlen sprechen 

Deckungsbeitrag 1 (Verhältnis der Gebühren zu den Honoraren) in % 

Gebührenanhebung zum 1.1. 2013 

Steigerung der Teilnehmerzahlen und Anzahl der Kurse im Verlauf der letzten zehn Jahre 
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Ahrensburg 

… auch sie 

    Auch  

wären 

unsere Teilnehmer 

gewesen 
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Ahrensburg 
Lasst Zahlen sprechen (2) 

Gebühreneinnahmen in € (Erhöhung 2013) 

Dadurch erhebliche Verbesserung  

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1

Gebühren



11 

Ahrensburg 

Lasst Zahlen sprechen (3) 

Teilnehmer 

Nachfrage weiterhin auf hohem Niveau  
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Erlass vom 19. März 2012 mit der Änderung vom 7. Juni 2017 

SCHULE 

Schulverwaltung 

Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen Schwierigkeiten 
im Rechnen (Rechenschwäche) 

Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur 
vom 19. März 2012- 111  225 

1 .   Grundsätze 

Zu den Aufgaben insbesondere der Grundschule 
gehört es, den Schülerinnenund  Schülern tragfä- 

.  hige Grundlagen im mathematischen Kompetenz 
bereich zu vermitteln. 
Die Unterrichtsgestaltung im Fach Mathematik der 
Grundschule trägt in besonderem Maße den 
unterschiedlichen Lernausgangslagen und Lern 
fortschritten Rechnung, z.B. durch v-eranschau 
lichende und aktiv-entdeckende Lehr- und Lernfor 
men (Prävention). 
Besondere Bedeutung kommt gerade in der 
Mathematik dem frühen Erfassen der individuel 
len Fähigkeiten zu (auch der Vorläuferfähigkeiten 
mathematischen Denkens). Wesentlich ist ferner 
eine kontinuierliche, prozessbegleitende Beobach 
tung der Entwicklung mathematischer Fähigkeiten 
und Fertigkeiten auf den verschiedenen Stufen 
sowie eine früh einsetzende, geeignete und wirk 
same individuelle Förderung bei Lernschwierig 
keiten (Intervention). 
Bei einer erheblichen Anzahl von Schülerinnen 
u·nd Schülern ist der Schulerfolg durch besöndere, 
anhaltende Schwierigkeiten in der mathemati 
schen Begriffsbildung und beim mathematischen 
Denken und Handeln stark beeinträchtigt (Rechen 
schwäche). Die nachfolgenden Bestimmungen 
sollen dazu beitragen, den schulischen Umgang mit 
diesen Lernschwierigkeiten in Mathematik zu 
regeln, den Beeinträchtigungen..so weit wie mög 
lich entgegen zu wirken sowie Angsten, Misserfol 
gen, Motivationsverlust und einer Generalisierung 
von Lernversagen und Schulunlust vorzubeugen. 
Ausgenommen von den Bestimmungen sind 
Schülerinnen und Schüler, bei denen sonderpä 
dagogischer Förderbedarf mit den Schwerpunkten 
"Lernen" oder "Geistige Entwicklung" festgestellt 
wurde. 

2. Diagnostischer  Prozess

2.1  Erkenntnisse aus dem vorschulischen Bereich 
werden - soweit unter Beachtung der datenschutz 
rechtlichen Bestimmungen zugänglich -für den 
Anfangsunterricht im Fach Mathematik einbe 
zogen. Es wird empfohlen, bei Schuleintritt den 
Lernstand bezüglich elementarer mathematischer 
Fähigkeiten zu erheben. 

2.2  Zentral ist die prozessbegleitende Beobachtung 
und deren Dokumentation ab Schuleintritt und 
insbesondere in der Eingangsphase der Grund-. 
schule, um Schwierigkeiten und Verzögerungen in 
den Lernfortschritten  frühzeitig zu erkennen und 
ihnen entgegen zu wirken. 

2.3  Zeigen die Beobachtungen, Fehler- und Denk 
analysen sowie Lernstandserhebungen bzw. 

56

Leistungsmessungen oder geben Eitern begrün 
dete Hinweise, dass zurückliegend erarbeitete 
mathematische Grundvorstellungen, Inhalte und 
Techniken bei einer Schülerin oder einem Schü 
ler nicht gesichert sind, muss der diagnostische 
Prozess ergänzt und objektiviert werden durch 
standardisierte oder informelle Verfahren.Dabei ist 
die Handreichung des IOSH zu deh besonderen 
Lernschwierigkeiten in Mathematik zu beachten. 
Lehrkräfte des Förderzentrums können hinzugezo 
gen werden. Eine Beteiligung des schulpsycholo 
gischen Dienstes im Rahmen des diagnostischen 
Prozesses kann im Einvernehmen mit den Eltern 
(schriftliche Einwilligung) erfolgen. 

2.4  Von einer Rechenschwäche im Sinne dieses Erlas 
ses ist auszugehen, wenn sich nach Durchführung 
der in Ziff. 2.3 bezeichneten Verfahren ergibt, 
dass die mathematischen Grundvorstellungen und 
Lösungsstrategien der betroffenen Schülerin oder 
des betroffenen Schülers erheblich unter dem 
Niveau liegen, das für ihre bzw. seine Jahrgangs 
stufe maßgeblich ist. Dasselbe gilt, wenn die 
Ergebnisse von standardisierten Tests unterdurch 
schnittlich ausfallen. 

3. Interventionen

Es ist darauf hinzuwirken, dass die Schülerin oder
der Schüler durch den Aufbau adäquater
Lösungsstrategien und mathematischer Grundvor 
stellungen dauerhaft den Anschluss an die Lern 
gruppe erlangt.

3.1  Lernplan 
Bei Vorliegen einer Rechenschwäche soll früh 
zeitig auf der Basis der unter Ziff. 2.3 ermittelten 
Lernausgangslage ein differenzierter Lernplan · 
erstellt werden. Zuständig ist gern. § 65 Abs. 2 
Nr. 1 SchuiG die Klassenkonferenz. Diese Rege 
lung weicht insoweit vom Erlass "Lernpläne an 
allgemei.fl bildenden Schulen" vom 24. April 2003 
mit der Anderung vom 1. September 2010 ab. 
Im Lernplan werden neben den Fördermaßnahmen 
im engeren Sinne (Ziff. 3.2) auch weitere pädago 
gische Maßnahmen im Rahmen der individuellen 
Förderung (Ziff. 3.3) sowie Maßnahmen bezüglich 
der Beurteilung von Klassenarbeiten oder sons 
tigen schriftlichen Lernstandserhebungen in der 
Grundschule (Ziff. 4.2) schriftlich dokumentiert. 

3.2  Fördermaßnahmen · 
Die Schule fördert Schülerinnen und Schüler 
- individuell im Rahmen des Unterrichts
- entsprechend dem Förderkonzept der Schule

im Rahmen der in der Kontingentstundentafel
dafür vorgesehenen Stunden klassen- und jahr 
gangsübergreifend oder

- in anderen organisatorischen Einheiten, z.B.
schulübergreifenden Intensivkursen.

3.3  Besondere pädagogische Maßnahmen 
Zu den Elementen der individuellen Förderung und 
den pädagogischen sowie methodisch-didakti 
schen Handlungsmöglichkeiten gehören Maßnah 
men wie z.B. an der Lernausgangslage orien- 
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